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Die BLM hat im Jahr 2025 1132 Lösch
anregungen von der ZMI BKA erhalten. Diese 
werden im KIVI-Tool erfasst, wodurch eine 
einfache statistische Auswertung und Rück-
meldung an die ZMI möglich ist. 

Auch umgekehrt, d. h. von der BLM an 
die ZMI, können Fälle übermittelt werden: 
Wenn es sich um Hasspostings mit Verdacht 
auf Strafrechtsrelevanz und ohne Bayern
bezug bzw. ohne ermittelbare Anbieter  
handelt. Im Berichtszeitraum ergaben sich 
hier 60 Fälle. 

Zentralstelle zur Bekämpfung 
von Extremismus und Terro-
rismus (ZET) bei der General-
staatsanwaltschaft München 
Telemedien-Fälle, bei denen sowohl ein Ver-
dacht auf einen JMStV – als auch auf einen 
Strafrechts-Verstoß besteht, gibt die BLM 
zunächst an die Staatsanwaltschaft ab. Der 
Grund: Die strafrechtlichen Ermittlungen 
haben Vorrang gegenüber Bußgeldverfah-
ren, was sich aus § 41 und § 43 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) er-
gibt. Ein Großteil der Fälle mit Strafrechtsre-
levanz im Jahr 2025 fielen im Risiko-Monito-
ring im Kontext des KI-Tools KIVI auf. Weitere 
Fälle ergaben sich über Bürgerbeschwerden 
und Hinweise. 

Die BLM gab in 2025 51 Fälle mit Ver-
dacht auf strafrechtlich relevante Hasspos-
tings mit Bezug zu bayerischen Anbietern an 
die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung 
von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei 
der Generalstaatsanwaltschaft München im 
Rahmen der seit 2022 bestehenden Koopera-
tion ab – über die Cloud der Initiative „Justiz 
und Medien – konsequent gegen Hass“.

Hasspostings mit Verdacht auf Straf-
rechtsrelevanz ohne Bayernbezug bzw. ohne 
ermittelbare Anbieter werden dagegen an 
die ZMI BKA übermittelt (s.o.).

Bei Pornografie 
Pornografische Inhalte finden sich im Inter-
net zahlreich und fallen im BLM-Jugend- und 
Nutzerschutz auf verschiedenen Wegen 
und in großer Zahl auf. Einfache Pornogra-
fie darf in geschlossenen Benutzergruppen 
für Erwachsene im Netz verbreitet werden. 
Es muss aber sichergestellt sein, dass Kinder 
und Jugendliche keinen Zugriff haben. Aus 
gutem Grund: Pornografie ist offensichtlich 
schwer jugendgefährdend. Die frei zugäng-
liche Verbreitung von einfacher Pornogra-
fie im Netz ist ein Verstoß gegen den JMStV. 
Zudem kann in gewissen Fällen zugleich ein 
Straftatbestand verwirklicht sein. 

Um die Vielzahl der Rechtsverstöße bei 
einfacher Pornografie (nicht Kinder-, Jugend- 
oder Gewaltpornografie) im Internet ge-
meinsam erfolgreich bewältigen zu können, 

Vorgehen bei Verstößen

■ 	 Vorgehen gegen Problemfälle/Rechtsverstöße

	 Bild: BLM – eigene Darstellung
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lichen und zivilgesellschaftlichen Stellen  
sowie Religionsgemeinschaften. Zudem war 
sie federführende Partnerin beim Schwer-
punktthema 2024/2025 „Gemeinsam für  
Respekt und Toleranz im Netz“, dessen Herz-
stück die Video- und Social-Media-Reihe 

„#zuwertvollfuerhass“ bildete.

28. 04. 2025: Workshop 
„Meldeverfahren bei 
Online-Plattformen“ 
Das Vorgehen gegen unzulässige, strafbare 
Inhalte auf Social-Media-Plattformen, die 
auch von Heranwachsenden intensiv ge-
nutzt werden, ist ein relevantes Thema für 
die ganze Gesellschaft – gerade mit Blick auf 
die gesunde Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen treibt das viele Menschen, nicht 
nur Eltern und pädagogische Fachkräfte, 
stark um. 

Mehrere Player in Bayern und darüber 
hinaus sind aus verschiedenen Perspektiven 
mit dieser Herausforderung befasst und im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit tätig: 
Medienaufsicht, Strafverfolgungsbehörden, 
Justizministerium, Polizei, zivilgesellschaft-
liche Meldestellen. Aufgrund der Vielzahl 
strafrechtlich relevanter Inhalte auf Plattfor-
men ist es wichtig, dass sich diese verschie-
denen Stellen vernetzen und austauschen, 
um von möglichst vielen Synergien zu profi-
tieren. Gleichzeitig ist aber wichtig, dass jede 
Stelle im Rahmen ihrer Zuständigkeit agiert. 

Die BLM hat im April 2025 alle beteilig-
ten Partner für einen Arbeitsaustausch zum 
Vorgehen gegen unzulässige, strafrecht-
lich relevante Inhalte an einen Tisch gebeten. 
Ziele des Workshops waren, vorhandene Er-
kenntnisse und Erfahrungen von Expertin-
nen und Experten aus Medienaufsicht, Polizei, 
Staatsanwaltschaft und Meldestellen, nutz-
bar zu machen und gemeinsam weiterzuent-
wickeln, sowie die spezifischen Bedarfe und 
Verfahrensweisen untereinander abzustim-
men – für ein möglichst erfolgreiches und  
effizientes Vorgehen bei der Bekämpfung il-
legaler Inhalte auf Social-Media-Plattformen.  

Wesentlich für den Erfolg des Work-
shops waren die besondere Zusammen
setzung, der offene Austausch und die enge 
Vernetzung – vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Arbeitsweisen, -strukturen und 

-zuständigkeiten – und ein gelungener kon
struktiv-kooperativer Dialog.

Im Ergebnis wurden die jeweiligen Ver-
fahren aufeinander abgestimmt und wei-
terentwickelt, um so im Kampf gegen Hass, 
Hetze, Extremismus und Desinformation – 
für die Stärkung der Meinungsfreiheit im 
Netz und somit unserer Demokratie – noch 
besser zu werden. 
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10. 12. 2025:  BLM-Expertenrunde 
Extremismus im Internet 
Ebenfalls am 10. Dezember 2025 fand die 
jährliche BLM-Expertenrunde „Extremismus 
im Internet“ statt. Diese wurde 2016 vom 
BLM-Jugendschutz gegründet, um auf stei-
gende Beschwerde- und Fallzahlen im Kon-
text von Rechtsextremismus, Antisemitis-
mus sowie Hass und Hetze im Internet zu re-
agieren. Die Runde bringt Expertinnen und 
Experten verschiedener Stellen aus München 
und Umgebung zusammen, die sich aus un-
terschiedlichen Perspektiven mit Extremis-
mus befassen. Im Mittelpunkt des Treffens 
2025 standen aktuelle Entwicklungen und 
Aktivitäten aus der Arbeit der beteiligten In-
stitutionen. Ein Schwerpunkt waren dabei 
Fragen rund um „(Rechts-)Extremismus und 
Online-Games“ sowie Phänomene aller Art 
von Extremismus im Gaming-Bereich und an-
deren jugendaffinen digitalen Räumen. 

Mitglieder: Expertinnen und Experten ver-
schiedener Stellen aus München und Umge-
bung, die sich aus unterschiedlichen Perspek-
tiven mit dem Thema „politischer Extremis-
mus im Netz“ befassen. Sie dient dem Aus-
tausch und der Vernetzung: 
 –	 Bayerische Zentralstelle zur Bekämp-

fung von Extremismus und Terrorismus 
(ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft 
München

 –	 Staatsanwaltschaft München I
 –	 Der Zentrale Antisemitismusbeauftragte 

der Bayerischen Justiz
 –	 Der Beauftragte der Bayerischen Poli-

zei gegen Hasskriminalität, insbesondere 
Antisemitismus

 –	 Bayerische Informationsstelle gegen Ext-
remismus (BIGE)

 –	 Geschäftsstelle des Beauftragten der 
Bayerischen Staatsregierung für jüdi-
sches Leben und gegen Antisemitismus, 
für Erinnerungsarbeit und geschichtliches 
Erbe

 –	 Bayerisches Sozialministerium, Referat 
Radikalisierungsprävention

 –	 Landeskoordinierungsstelle Bayern ge-
gen Rechtsextremismus (LKS Bayern)

 –	 Bayerisches Bündnis für Toleranz
 –	 Recherche- und Informationsstelle Anti-

semitismus Bayern (RIAS Bayern)
 –	 Fachstelle für Demokratie der Landes-

hauptstadt München
 –	 Bayerische Landeszentrale für politische 

Bildungsarbeit
 –	 Meldestelle „REspect! Gegen Hetze im 

Netz“

Schlaglichter, Highlights & Erfolge
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Neuer Betriebssystemansatz
Erstmals verpflichtet der JMStV auch Be-
triebssystemanbieter, eine Jugendschutzvor-
richtung bereitzustellen. Diese muss leicht 
bedienbar, zentral einstellbar und vor unbe-
fugtem Zugriff geschützt sein. Sie sorgt da-
für, dass die Betriebssysteme nur Inhalte bzw. 
Apps anzeigen, die der eingestellten Alters-
stufe entsprechen. Mit diesem so genann-
ten Betriebssystemansatz wird der Jugend-
medienschutz künftig vorgelagert und nicht 
mehr nur inhaltlich gedacht, da die Schutz-
mechanismen als Filtersystem erstmalig di-
rekt auf Geräteebene greifen. 

Die wichtigste Änderung ist der neue 
Anwendungsbereich für Betriebssysteme. 
Die Software, auf der Smartphones oder Ta-
blets laufen, müssen nach einer Übergangs-
frist eine übergreifende Jugendschutzvor-
richtung bereitstellen, die für Eltern leicht 
auffindbar, einfach einstellbar und geräte-
weit nutzbar ist. Wichtig dabei ist die Gestal-
tung als Opt-in, das Gerät bleibt vollumfäng-
lich nutzbar, solange die Jugendschutzfunk-
tion nicht aktiv eingeschaltet wird. Gleichzei-
tig soll der Fokus auf der App-Nutzung liegen, 
weil inzwischen ein großer Teil der Medien-
nutzung von Kindern und Jugendlichen hier-
über läuft.

Neuaufstellung der KJM
Die Kommission für Jugendmedienschutz 
(KJM) hat sich in veränderter Zusammenset-
zung neu konstituiert. Sie besteht nun aus 
zehn Sachverständigen: sechs Direktorinnen 
und Direktoren von Landesmedienanstalten, 
zwei Mitgliedern, die von den für den Jugend-
schutz zuständigen obersten Landesbehör-
den benannt werden. Weiterhin entsenden 
die Landesmedienanstalten zwei Mitglieder 
mit besonderer Expertise im technischen Kin-
der- und Jugendmedienschutz, die oberste 
Bundesbehörde für Jugendschutz stellt ein 
beratendes Mitglied.
 

„Follow the Money“-Ansatz“ 
Zur besseren Durchsetzung des Jugendschut-
zes können nun Zahlungsströme im Zusam-
menhang jugendschutzwidriger Angebote 
unterbunden werden („Follow the Money“). 
Kredit- und Zahlungsdienstleister dürfen 
nach dem „Follow the Money“-Ansatz keine 
Transaktionen an Anbieter, die gegen § 4 
JMStV verstoßen, weiterleiten. Für Verfahren 
nach dem „Follow the Money“-Ansatz kom-
men grundsätzlich Anbieter in Betracht, die 
besonders schwerwiegend gegen gesetzli-
che Schutzgüter verstoßen, wie Verletzun-
gen der Menschenwürde, Kriegs- und Gewalt-
verherrlichung oder das Vertreiben von unzu-
lässigen NS-Devotionalien in Online-Shops.

Vereinfachtes Vorgehen gegen  
„Mirror Domains“
Zudem können inhaltlich identische Ersatz-
seiten („Mirror Domains“) künftig einfacher 
gesperrt werden. Bisher wurden diese von 
Anbietern genutzt, um Sperrverfügungen 
der Medienanstalten zu umgehen. 

Aufsichtsfelder und Entwicklungen
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51. Bericht für den Medienrat  
der Bayerischen Landeszentrale  
für neue Medien
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